
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Oberaich hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 

nachstehendes erlassen: 

 

V E R O R D N U N G 
 

 

Gemäß § 43 (2a) der Steiermärkischen Gemeindeordnung i.d.g.F. wird verordnet: 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Oberaich überträgt, auf Grund der Zweckmäßigkeit, 

Raschheit und Einfachheit folgende, in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten der 

örtlichen Straßenpolizei dem Bürgermeister: 

 
1. Erlassung von Verordnungen nach § 20 (2a) StVO (Fahrgeschwindigkeit) 
2. Bewilligung von Ausnahmen nach § 24 (8) StVO (Ausnahme von Halte und Parkverbot) 
3. Verpflichtung des Anrainers, die Anbringung von Einrichtungen zur Regelung und 

Sicherung des Verkehrs zu dulden nach § 33 (1) StVO 

4. Erlassung von Bescheiden betreffend Vermeidung von Verkehrsbeeinträchtigungen 
nach § 35 StVO 

5. Erlassung von Verordnungen nach § 43 

a. Beschränkung für das Halten und Parken 
b. Hupverbot 
c. Benützungsverbot für Radfahranlagen für Rollstuhlfahrer 
d. Geschwindigkeitsbeschränkungen 

6. Erlassung von Verordnungen nach § 43 (2a) StVO (Ausnahmegenehmigung 
Kurzparkzone) 

7. Hinweise auf Gefahren und sonstige verkehrswidrige Umstände 

8. Bewilligung von Ausnahmen (§ 45) von den erlassenen Beschränkungen und Verboten 
9. Bewilligung von Ladetätigkeiten nach § 62 (4,5) StVO 
10. Bewilligung nach § 82 StVO (Benützung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken) 
11. Bewilligung von Werbung und Ankündigung nach § 84 (3) StVO 

12. Anweisung eines Platzes zur Ausübung der Bettelmusik nach § 85 (3) StVO 

13. Entgegennahme von Anzeigen von Umzügen nach § 86 StVO, sofern sich nicht aus § 95 

die Zuständigkeit der Bundespolizeibehörde ergibt. 

14. Erlassung von Verordnungen nach § 87 (1) StVO (Wintersport auf Straßen) 
15. Erlassung von Verordnungen nach § 88 (1) StVO (Spielen auf Straßen) 
16. Entfernung von Hindernissen nach § 89a StVO 
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17. Erlassung von Verordnungen nach § 89a (7a) StVO (Tariffestsetzung für die Entfernung 

und Aufbewahrung von Hindernissen) 

18. Bewilligung von Arbeiten nach § 90 StVO einschließlich der Erlassung der durch diese 

Arbeiten erforderlichen Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkungen. 

19. Verpflichtung, Straßenverunreinigungen zu beseitigen bzw. die Kosten hiefür zu tragen 
nach § 92 (3) StVO 

20. Erlassung von Verordnungen und Bescheiden nach § 93 (4,6) StVO (Pflichten der 
Anrainer) 

21. Handhabung der Bestimmungen des § 96 (4) StVO (Taxistandplätze) 
22. Sicherung des Schulweges (§§ 29 a und 97 a) 

 

 

 

 
Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister 

 
(Weber Gerhard) 

 
 
 
 


